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Die Pflanzung von Baumgruppen unterstützt die Einbindung von PV-Anlagen in das 
Landschaftsbild. Baumgruppen und Obstbaumbestände dienen Insekten und Vö-
geln als Nahrungs-, Ruhe- und Nisthabitat. In strukturarmen Landschaften können 
diese als Trittsteinbiotope die Lebensraumvernetzung unterstützen. Werden Obst-
bäume außerhalb der PV-Anlage gepflanzt und gepflegt, kann das Obst auch von 
Anwohnern genutzt werden.

Baumgruppen und Obstbaumbestände können innerhalb und außerhalb von PV- 
Anlagen angelegt werden. Für die Pflanzung von Bäumen sind breite Randbereiche 
sowie große Freiflächen geeignet. Um Beschattungen zu vermeiden, muss auf 
einen ausreichenden Abstand zwischen den Bäumen und den PV-Modulen geachtet 
werden. Insbesondere hochwachsende Bäume sollten daher vorzugsweise am 
Nordrand der Anlage gepflanzt werden. Niedrigwüchsige Bäume können auch in 
breiten Randbereichen der PV-Anlage etabliert werden, ohne Beschattungen  
von Modulen zu erzeugen oder Wendekreise einzuschränken. 

Sind im Plangebiet der PV-Anlage Wildtierkorridore vorgesehen, kann deren öko- 
logische Funktion durch Pflanzungen von Bäumen verbessert werden, da sie Wild- 
tieren Deckung und Nahrung bieten. In Windschneisen von PV-Anlagen können 
Baumgruppen und Baumreihen auch als Windbremse wirken.

Warum?
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Baumgruppen und Obstbaumbestände (Obstalleen, Streuobstwiesen) sind Landschafts-
bestandteile, deren ökologischer Wert mit dem Alter der Bäume stetig steigt. Die Integ-
ration von Baumgruppen und Obstbaumbeständen in PV-Anlagen oder in deren direktem 
Umfeld fördert die lokale Arten- und Strukturvielfalt und leistet einen Beitrag zur Vernet-
zung von Lebensräumen.

Wo?
Für die Maßnahme geeignet sind Flä-
chen mit ausreichendem Abstand zu 
technischen Anlagen, um Beschattun-
gen und Störungen des Betriebsablaufs 
zu vermeiden. Die Maßnahme kann 
insbesondere entlang von Gelände-
formationen wie Hügeln oder entlang 
von Zäunen und Wegen umgesetzt 
werden. An sehr steinigen Standorten 
wird die Herstellung von Pflanzlöchern 
erschwert. Zudem sind die Erfolgsaus-
sichten für die Maßnahme an starken 
Hanglagen geringer, da das Wasser-
haltevermögen des Bodens reduziert 
ist und Bewässerungsmaßnahmen nur 
eingeschränkt möglich sind.
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Beim Aufbau einer Baumgruppe sollte ein Kern mit hochwüchsigen Bäumen an- 
gelegt werden. Dieser sollte von niedrigwüchsigen Bäumen und Sträuchern um-
rahmt werden. Eine Baumgruppe sollte aus mindestens vier Bäumen bestehen 
(DBU 2022). Im Übergang zu anderen Strukturen ist es möglich artenreiches 
Grünland oder ausdauernde Säume als Pufferzone zu entwickeln.

Beachten Sie, dass Streuobstbestände als gesetzlich geschützte Biotope nach 
§30 des Bundesnaturschutzgesetzes erhalten werden müssen. Eine regelmäßige 
Pflege der Obstbäume muss von Beginn an sichergestellt werden. Auch die Obst-
verwertung sollte bei der Planung geklärt werden. Die Anlage und Pflege einer 
Streuobstwiese ist auch in Kooperation mit einem örtlichen Naturschutzverein 
oder einem Ortsverein durchführbar.

Zwischen Obstbäumen (Streuobstwiese oder -allee) sollte im Idealfall arten-
reiches Grünland entwickelt werden, um den Aufwuchs unerwünschter Arten zu 
verhindern und die heimische Artenvielfalt zu fördern. Streuobstwiesen sollten 
mindestens 10 Obstbäume umfassen (SMEKUL 2024a).

Wählen Sie lokal typische, standortangepasste, einheimische Bäume aus zerti-
fizierter Herkunft (VWW-Regiogehölze vom Verband deutscher Wildsamen- und 
Wildpflanzenproduzenten e.V.), da diese Baumarten an die regionalen Standortbe-
dingungen und die heimische Fauna angepasst sind.

1. Auswahl der Baumarten und Qualitäten

Für Baumpflanzungen und Obstbaum-
bestände werden mindestens 500 m² 
benötigt. Größere Flächen sind zu 
bevorzugen.

Kosteneinsparungen in den Pflanz-
qualitäten können mit einem höheren 
Pflegeaufwand einhergehen.

Kontrollieren Sie die angelieferten 
Pflanzqualitäten!

Geeignete Baumarten sind insbesondere blüten- und nektarreiche Arten wie Eber- 
esche (Sorbus aucuparia), Winter-Linde (Tilia cordata) und Vogel-Kirsche (Prunus 
avium). Als einheimische Obstbäume können Wild-Apfel (Malus sylvestris) und Holz- 
birne (Pyrus pyraster) sowie alte, regionaltypische Kultursorten empfohlen werden.

Bäume sind mindestens in den Qualitäten leichter oder verpflanzter Heister mit 
einer Mindesthöhe von 125–150 cm zu beschaffen, abhängig von der Baumart (DVL 
2006, SMEKUL 2024a). Für Obstbäume sollten Hochstämme mit einem Stamm-
umfang von 8–14 cm, mindestens 160 cm Stammhöhe und optimalerweise solche, 
die 3-mal verpflanzt wurden, gewählt werden (SMEKUL 2024b).

Abb. 2: Siegel für zertifizierte Regiogehölze: VWW (VWW 2025)

Wie?
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Damit die Bäume sich erfolgreich etablieren können, sollte bei Pflanzungen ein 
temporärer Wildschutzzaun oder ein Einzelbaumschutz mittels Markierungspfählen 
als Dreiblock mit Querverbindung sowie einem Drahtgeflecht installiert werden. 
Eine Einzäunung oder Einzelbaumschutz ist vor allem dann geboten, wenn eine 
Pflege durch Beweidung stattfindet. Auch ein temporärer Einsatz von Kunststoff- 
Baummanschetten oder das Kalken der Stämme gegen Sonnenbrand wird empfohlen.

Erstellen Sie einen Pflanzplan bzw. ein 
Schema mit den geplanten Baumarten. 
Planen Sie in Abhängigkeit von der je-
weiligen Baumart ausreichend Abstand 
zwischen den Einzelbäumen ein.

Planen Sie Kontrolltermine zur Ein-
schätzung des Erfolgs der Maßnahme 
und Notwendigkeit von Pflegemaß-
nahmen ein.

Der Wert von Bäumen steigt mit ihrem 
Alter. Alte Bäume haben z. B. eine dich-
tere Krone, die für den Nestbau von 
Vögeln besser geeignet ist als die lichte 
Krone von jungen Bäumen.

Achten Sie bei der Pflanzung von Obst-
bäumen darauf, dass die Veredlungs-
stelle von Kultursorten nicht unter der 
Erde liegt!

Überprüfen Sie regelmäßig die Funk-
tionalität der Schutzmaßnahmen und 
Baumanbindung.

Abb. 2: Einzelbaumschutz durch Dreibock und Wildschutzzaun sowie eine Schilfmatte als Stammschutz 
(links). Umlaufender Wildschutzzaun bei Pflanzung mehrerer Bäume sowie Kalk als Stammschutz (rechts).

Die ideale Pflanzzeit für wurzelnackte Bäume ist im Herbst (Oktober – November), 
da in dieser Zeit in der Regel ausreichend Niederschlag fällt. Damit die Bäume 
anwachsen können, sollte es noch einige Wochen frostfrei sein. Alternativ kann 
die Pflanzung im Frühjahr (Februar bis Ende März) erfolgen. Teurere Containerware 
kann ganzjährig gepflanzt werden, wurzelnackte Ware ist jedoch zu bevorzugen 
(SMEKUL 2024a).

Bäume 1. Ordnung (Großbäume, 20–40 m Wuchshöhe) und 2. Ordnung (Mittel-
kronige Bäume, 12–20 m Wuchshöhe) sollten mit einem Abstand von mindestens 
10 m gepflanzt werden. Bei Obstbäumen richtet sich der Pflanzabstand nach der 
Obstsorte und liegt im Bereich von 6 m (Zwetschge) bis zu 13 m (Walnuss) (DVL 
2006).

Zur Vorbereitung der Pflanzung sollte die Vegetation möglichst kurz gemäht sein, 
um die Arbeiten zu erleichtert. Pro Baum muss ein Pflanzloch von der doppelten 
Größe des Wurzelballens gegraben werden. Der Boden der Pflanzgrube darf vor 
der Pflanzung nicht verdichtet werden. Die Pflanzung sollte 5–10 cm über dem 
Bodenniveau erfolgen, damit der Wurzelansatz bei Nachsacken mit der Boden-
oberfläche abschließt. Im Anschluss sollte der Boden fest angedrückt werden. 
Das Angießen oder Einschwemmen des Pflanzlochs ist vorteilhaft. Abschließend 
kann Rindenmulch aufgebracht werden, um die Verdunstung und potenziellen 
Aufwuchs unerwünschter Arten einzuschränken.

Bei Obstbäumen sollte ein Pflanzloch von 1 m² und 0,5 m Tiefe ausgehoben und 
eine Startdünung mit Kompost oder organischem Dünger durchgeführt werden. 
Zum Schutz gegen Wühlmäuse sollte das Pflanzloch von Obstbäumen mit einem 
unverzinkten Drahtgeflecht ausgelegt oder ein Drahtkorb von mind. 60 cm Höhe 
und 60 cm Durchmesser verwendet werden, der ca. 10 cm unter der Bodenober-
fläche geschlossen ist (SMEKUL 2024a). 

2. Pflanzung 
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Bei Obstbäumen sind Erziehungsschnitte (1×/Jahr innerhalb der ersten 10 Jahre) 
und anschließend Pflegeschnitte (aller 3–5 Jahre) durch fachkundige Obstbaum-
pfleger einzuplanen (KÖN 2025), wobei §39 Abs. 5 des Bundesnaturschutzgeset-
zes zu beachten ist. Während der Schnittzeitpunkte sollte auf Mistelbefall geprüft 
werden. Weiterhin sollten in den ersten Jahren im Frühsommer (Mai bis Mitte 
Juni) auftretende Stammaustriebe bei Obstbäumen entfernt werden. Das Schnitt-
gut kann als Reisighaufen geschichtet oder zu Brennholz und Hackschnitzeln 
verwertet werden.

Zur Erhöhung der Attraktivität der Pflanzungen für Fledermäuse und Vögel kön-
nen an separaten Gestellen oder Sitzstangen zusätzlich entsprechende Kästen 
angebracht werden. Auf eine waschbärsichere Ausführung dieser Kästen sollte 
geachtet werden.

Nehmen Sie rechtzeitig Kontakt zu 
Obstbaumpflegern auf, um eine fach-
gerechte Pflege zu gewährleisten!

Insbesondere mittleres bis starkes 
stehendes Totholz ist ein wertvoller 
Lebensraum und kann in Teilen stehen-
gelassen werden. In älteren (Obst)
Bäumen finden sich z. B. oft Höhlen, 
die von Vögeln und Fledermäusen als 
Nist- und Ruheplatz oder Wochenstube 
genutzt werden können. 
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